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AMTSGERICHT GLADBECK 

BESCHLUSS 

über die Änderung der Verteilung der richterlichen Geschäfte 

bei dem Amtsgericht Gladbeck ab dem  

01.04.2024 

 

 

Aufgrund der Bewerbung des Richters am Amtsgericht Winnacker als Dozent beim 

Ausbildungszentrum der Justiz in Essen und seiner möglichen Ernennung wird die 

Geschäftsverteilung vom 07.12.2023 gemäß § 21e Abs. 3 GVG ab dem 01.04.2024 

wie folgt geändert. Es bearbeiten nunmehr: 
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 I.  R ICHTER AM AMTSGERICHT W INNACKER  

1) den am 01.04.2024 bestehenden Bestand der Familiensachen der Abteilung 20 F 

mit Ausnahme der in der Zeit vom 01.01.2024 - 31.03.2024 eingegangen Verfah-

ren; 

 

2) von den ab dem 01.04.2024 eingehenden Sachen des Familienprozessregisters 

von je 10 eingehenden Sachen jede 4., 8. und 10. Sache entsprechend dem Tur-

nussystem gemäß Ziffer IV. der Allgemeinen Grundsätze dieser Geschäftsvertei-

lung für die Abteilung 20 F; 

 
3) den am 01.04.2024 bestehenden Bestand der Abteilung 25 C in Zivilsachen und 

von den ab dem 01.04.2024 eingehenden Sachen des Zivilprozessregisters von je 

5 eingehenden Sachen jede 4. Sache entsprechend dem Turnussystem gemäß 

Ziffer III. der Allgemeinen Grundsätze dieser Geschäftsverteilung für die Abteilung 

25 C; 

 

4) die Nachlass- und Teilungssachen einschließlich der diesbezüglichen Rechtshil-

feersuchen; 

 
5) den Beisitz im erweiterten Schöffengericht; 

 
II. Richterin am Amtsgericht Recksiek 

 

1) die Verfahren nach dem Betreuungsgesetz mit den Anfangsbuchstaben G – R; 

X - Z, die ab dem Jahr 2016 anhängig geworden sind; 

 

2) die Verfahren nach dem Betreuungsgesetz, die vor dem Jahr 2016 anhängig 

geworden sind; 

 

3) die Freiheitsentziehungs- und Unterbringungssachen des Registers XIV ein-

schließlich der Abschiebehaftsachen mit den Anfangsbuchstaben G – R; X – Z;  

 

4) die betreuungsrechtlichen Zuweisungssachen des Registers X (§ 340 FamFG) 

mit den Anfangsbuchstaben G - R, X - Z; 

 

5) den am 01.04.2024 bestehenden Bestand der Familiensachen der Abteilung 20 

F, die in der Zeit vom 01.01.2024 - 31.03.2024 eingegangen sind; 

 

6) von den ab dem 01.04.2024 eingehenden Sachen des Familienprozessregis-

ters von je 10 eingehenden Sachen jede 2. und 6. Sache entsprechend dem 

Turnussystem gemäß Ziffer IV. der Allgemeinen Grundsätze dieser Geschäfts-

verteilung für die Abteilung 20 F; 
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III. Vertretungsreglung: 

 

1) Die ordentliche sowie die (Eildienst-), Urlaubs- und Ersatzvertretung werden wie 

folgt geregelt: 

 

Name Ordentlicher Vertreter Ersatzvertreter 

DAG Wedig In Verwaltungssachen: 

RiAG Dostal 

In Strafsachen: 

RinAG Stratmann 

In Verwaltungssachen:  

RinAG Stratmann 

In Strafsachen: 

RAG Bley 

RAG Bley In Zivilsachen: 

RiAG Winnacker  

In Strafsachen: 

RAG Dostal 

In Zwangsvollstreckungssa-

chen: RinAG Stratmann 

In Erzwingungshaftsachen: 

DAG Wedig 

In Zivilsachen:  

RAG Rummeling 

In Strafsachen:   

DAG Wedig 

In Zwangsvollstreckungssachen: 

DAG Wedig 

In Erzwingungshaftsachen: 

RinAG Stratmann 

RAG Winnacker In Zivilsachen:  

RAG Rummeling 

In Familiensachen 

RinAG Recksiek 

In Zivilsachen:  

RAG Bley 

In Familiensachen 

RAG Jung 

RAG Jung RAG Winnacker RinAG Recksiek 

RinAG Stratmann DAG Wedig RAG Bley 

RAG Rummeling RAG Bley  RAG Winnacker 

RAG Dostal In Strafsachen: RAG Bley  

In Betreuungs-, Freiheitsentzie-

hungs- und Abschiebehaftsa-

chensachen: RinAG Recksiek 

In Strafsachen: RinAG Stratmann 

In Betreuungs-, Freiheitsentzie-

hungs- und Abschiebehaftsachen-

sachen: RAG Winnacker 

RinAG Recksiek In Familiensachen:   

RAG Jung 

In Betreuungs-, Freiheitsentzie-

hungs- und Abschiebehaftsa-

chensachen: RAG Dostal  

In Familiensachen: 

RAG Winnacker 

In Betreuungs-, Freiheitsentzie-

hungs- und Abschiebehaftsachen-

sachen: RAG Winnacker 

 

2) Der Ersatzvertreter tritt bei Verhinderung des ordentlichen Vertreters ein.  

 

3) Sind sowohl der Vertreter als auch der Ersatzvertreter verhindert, erfolgt die Ver-

tretung in der Reihenfolge der vorgenannten Dezernate in absteigender Reihen-

folge, beginnend mit Dezernat 8. 

 
4) Im Zweifelsfall entscheidet das Präsidium. 
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IV. 

Im Übrigen bleibt es bei der Verteilung der Geschäfte bei den Regelungen des Be-

schlusses vom 07.12.2023 für das Jahr 2024.   

 

 

 

 

Gladbeck, 08.03.2024 

Das Präsidium des Amtsgerichts 

Wedig                                                            Stratmann 

Direktor des Amtsgerichts                             Richterin am Amtsgericht 

 

 

 

Jung                                                               Bley   

Richter am Amtsgericht                                      Richter am Amtsgericht 

 

 

 

Winnacker  

Richter am Amtsgericht 

 


